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Elektronisches Amtsblatt Kanton Obwalden 
Benutzeranleitung für publizierende Stellen 
 
 
Wie muss ich vorgehen, damit ich Meldungen publizieren kann? 
Um Meldungen publizieren zu können, benötigen Sie ein persönliches Benutzerprofil und min-
destens ein Publikationsprofil (publizierende Stelle): 

 
Klicken Sie auf der Startseite des Amtsblattportals (https://amtsblattportal.ch/#!/home) auf 
«Publizieren». Nachdem Sie ein Publikationsprofil eingerichtet haben, erhalten Sie Zugang zu 
Ihrem persönlichen Publikationscenter. Hier können Sie Meldungen erfassen, verwalten und 
veröffentlichen. 
 
Schritt 1: Persönliches Benutzerprofil erstellen 
 

 
 
Wählen Sie im Anmeldefenster «Persönliches Profil erstellen» und füllen Sie danach die ver-
langten Felder aus. Bitte beachten Sie, dass das gewählte Passwort zwischen 8 und 20 Zei-
chen lang sein und mindestens einen Buchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen enthalten 

muss. Wenn Sie auf «Weiter» klicken, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung. Über den 
Link in dieser Benachrichtigung müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse innerhalb von 24 Stunden 
bestätigen. 
 
WICHTIG: Die Benutzerprofile des Demo-Systems werden nicht übernommen. 
 
 

https://amtsblattportal.ch/#!/home
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Schritt 2: Publizierende Stelle einrichten  
Sie müssen mindestens eine publizierende Stelle einrichten oder einer bereits bestehenden 
beitreten, um anschliessend Meldungen erfassen und veröffentlichen zu können. In beiden 
Fällen müssen Sie zuerst Ihre Organisation finden. Klicken Sie zuerst auf «Publizieren». 

 

Im Register «PUBLIZIERENDE STELLEN»   klicken Sie auf «neues 
Publikationsprofil einrichten». 

 
 
Wählen Sie auf der nächsten Bildschirmmaske aus, dass Sie als «Amtsstelle» publizieren. 

 
Im Suchfeld «Namen Ihres Amtes» eingeben. Wählen Sie nun Ihre Organisation aus. Passen 
Sie die Schreibweise an, wenn Sie diese nicht auf Anhieb finden. Achtung: Es werden nur 
Amtsstellen gefunden, die eine UID-Nummer haben. Alle anderen müssen sich unter Kanton 
Obwalden (UID-Nr: CHE-114.965.134) registrieren und im Zusatz den Namen des Amtes, der 
Abteilung schreiben.  
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Klappen Sie den Eintrag mit dem Pfeil auf der linken Seite auf. Klicken Sie auf «Neues Publi-
kationsprofil einrichten». Falls jemand aus Ihrer Organisation bereits eine publizierende Stelle 
eingerichtet hat, können Sie dieser auch beitreten. Vgl. Sie dazu das Beispiel des Kantons 
Nidwalden: 
 

 
 
Geben Sie nun bitte die Art Ihrer Organisation an, damit Sie die passenden Rubriken zur Ver-
fügung gestellt erhalten. 
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Bitte wählen Sie nun die Rubriken 
aus, die Sie für Ihre Art von Publika-
tionen benötigen. Vergleichen Sie 
dazu auch das Merkblatt «Rubriken, 
Unterrubriken und Geschäftsfälle». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überprüfen Sie anschliessend die 
Angaben Ihrer publizierenden Stelle. 
Die vorausgefüllten Angaben stam-
men aus dem UID-Register.  
Bitte melden Sie allfällige Unstim-
migkeiten. 
Wenn Angaben im UID falsch sind, 
müssten diese direkt dort gemeldet 
werden. Ansonsten kann die Ad-
resse etc. einfach direkt beim Re-
gistrieren angepasst werden. 
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Unter den «Informationen zur publizierenden Stelle» empfiehlt es sich, eine unpersönliche E-
Mail-Adresse wie auch Telefonnummer zu hinterlegen. 
 

 
 
 
«Gemeindenummer»: 
Gemeinden können in den Stammdaten ihre Gemeindenummer hinterlegen. 
Sarnen 1407 Giswil 1403 
Kerns 1404 Lungern 1405 
Alpnach 1401 Engelberg 1402 
Sachseln 1406   
  
Wenn die Gemeindenummer hinterlegt wird, ist beim Erfassen neuer Meldungen die «be-
troffene Gemeinde» bereits korrekt vorausgewählt. 

 
Die Angabe der korrekten betroffenen Gemeinde(n) ist wichtig, damit der Endanwender die 
Meldungen mit der Gemeindesuche auf dem Amtsblatt finden kann.  

 
 
Sie können zu Ihrer publizierenden Stelle unter «Zusatz/Abteilung» einen beliebigen Namens-
zusatz vergeben und durch Aktivieren der Auswahlbox bestimmen, ob dieser auf den Meldun-
gen erscheinen soll oder nicht.  
 

 

Sarnen 

Sarnen 

Politische Gemeinde Sarnen 
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Schliessen Sie die Einrichtung mit dem Knopf «Senden» ab. Sobald die neue Stelle freigege-
ben wird, erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail und können dann mit dem Publizieren von 
Meldungen beginnen. 
 
Wenn Sie einer bereits bestehenden publizierenden Stelle beitreten, müssen Sie durch den 
Superuser freigeschaltet werden.  
 
Hinweis: Superuser ist immer die erstangemeldete Person der publizierenden Stelle. Es ist 
vorteilhaft, dass innerhalb der publizierende Stelle Verabredungen, wer die erst-angemeldete 
Person sein sollte, getroffen werden.  
Alle Mitglieder können alle Meldungen der publizierenden Stelle einsehen und bearbeiten. 
Werden Meldungen mit einer «internen Notiz» kommentiert, können alle Mitglieder diese ein-
sehen. Der Superuser hat im Unterschied zu normalen Mitgliedern die zusätzliche Berech-
tigung, Anpassungen an den Stammdaten vorzunehmen, Mitglieder zu berechtigen, die Be-
rechtigung zu entziehen oder diese ebenfalls zu Superusern zu machen. Zudem kann er als 
einziger weitere Rechnungsadressen anlegen. 
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Wie publiziere ich eine Meldung? 
Nach Erstellung des Benutzer- und ein Publikationsprofil können Sie sich im Publikationscen-
ter anmelden bzw. auf das Publikationscenter wechseln. Die Erfassung einer neuen Meldung 
erfolgt durch Klicken auf «Neue Meldung erstellen».  
 

 
 
Das Erfassen einer Meldung erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt werden die Eckdaten 
der Meldung definiert. Neben der Rubrik und der Unterrubrik ist das Veröffentlichungsdatum 
(jeweils donnerstags) auszuwählen. 
 
Wichtig ist die korrekte Zuordnung einer Bekanntmachung zur richtigen thematischen Rubrik 
und zur passenden Unterrubrik. Die jeweiligen Stellen (Staatskanzlei, Ämter, Gemeinde, Ge-
richte) können ihre Bekanntmachungen in den für sie freigegebenen Rubriken veröffentlichen. 
Folgende Rubriken stehen zur Verfügung: 
 
Rubrik Umschreibung 
Behörden, politische Rechte 
und Rechtsetzung 

Bekanntmachungen von Behörden (z. B. Kantonsrat, Regie-
rungsrat, Gemeinderat, Gemeindeversammlung, Korporati-
onsrat, Korporationsversammlung usw.) 

Wirtschaft und Arbeit Bekanntmachungen mit Bezug auf Wirtschaft und Arbeit 
Bau, Raum, Verkehr, Umwelt 
und Energie 

Bekanntmachungen mit Bezug auf Grund und Boden, Ver-
kehr, Umwelt und Energie 

Steuer- und Zivilstandswesen Bekanntmachungen der Steuerverwaltung und der KESB 
Allgemeine Bekanntmachun-
gen und Anzeigen 

Bekanntmachungen, die nicht einer anderen Kategorie zuge-
wiesen werden können, insbesondere Meldungen, die nur 
sporadisch im Amtsblatt erscheinen. 

Gerichtliche Bekanntmachun-
gen 

Bekanntmachungen der Gerichte 
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Eine Übersicht über die Rubriken und Unterrubriken finden Sie im Merkblatt «Rubriken, Unter-
rubriken und Geschäftsfälle». 
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Im zweiten Schritt wird die Meldung erfasst. Dazu ist ein Geschäftsfall auszuwählen und ein 
Titel einzugeben.  
 

 
 
Eine Übersicht über die Geschäftsfälle mit Beispielen finden Sie im Merkblatt «Rubriken, Un-
terrubriken und Geschäftsfälle». 
 
Die eigentliche Meldung wird in weiteren Eingabefeldern eingefügt. Je nach Geschäftsfall ste-
hen unterschiedliche Eingabefelder zur Verfügung. Diese können über den Button "Hinzufü-
gen" ausgewählt werden. Für jedes hinzugefügte Element steht ein Eingabefeld zur Verfü-
gung. In der Regel handelt es sich um ein «gewöhnliches Texteingabefeld», teilweise 
erscheinen Formularfelder: 

 

 
 
Nach Abschluss der Eingabe kann der Entwurf gespeichert werden. In der Folge wird eine 
Vorschau der Meldung angezeigt. 
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Die Meldung kann mit dem Button «Einreichen» zur Publikation freigeben werden. Bis zur 
Einreichung bleibt die Meldung als «Entwurf» im Publikationscenter, wird nicht veröffentlicht 
und kann weiterbearbeitet werden. 
 
 
Logo hinterlegen 
Jede publizierende Stelle soll ihr Logo oder das Gemeinde-Wappen auf Meldungen anzeigen 
lassen. Damit das Logo auf Meldungen angezeigt wird, muss dieses in den Stammdaten der 
publizierenden Stelle hochgeladen werden. Dieses Logo erscheint auf dem Meldungsview und 
dem Einzelmeldungs-PDF 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Hilfethemen und FAQ finden Sie hier: https://amtsblattportal.ch/#!/publish/info/faq 
  
Schreiben Sie uns bei Fragen und Anliegen an, oder melden Sie sich bei den nachfolgenden:   
zuständige Person / Projektleitung  
Beat Hug 
Telefon 041 666 62 02 
beat.hug@ow.ch 
 
Der Support des SECO ist über das Kontaktformular oder die Telefonnummer 058 465 48 00 
erreichbar. 

https://amtsblattportal.ch/#!/publish/info/faq
mailto:beat.hug@ow.ch
https://www.amtsblattportal.ch/#!/publish/info/contact

